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Das Rote Kreuz

Gehorsam und Unterwerfung schuldig seid, zu
erscheine», ihr oder euer Advokat, nur sechsten

Tage nach gegenwärtiger Ordonnanz, vor dem

Herrn Bischof von Lausanne oder seinem Vikar,
gegenwärtig zu Wiflisburg, wenn es die erste

Stunde Nachmittags schlägt, damit nach dem

Recht verfahren, und eure Vertheidigung ge-

hört, auch ihr vernrtheilt werdet, wie es sich

im vorliegenden Falle geziemt, durch Ver-
wünschungen und Beschwörungen, nach den

in Rechten angenommenen Formen."
Der Advokat der Engerlinge war ein ge-

wifser Perodct von Freiburg, der den Prozeß

für seine Klienten nicht gewann; denn sobald

die Prozedur geschlossen war, sprach der

Bischof das Urtheil der Schuldigen aus,
worin man folgende Stelle bemerkt:

„Nach reiflicher Prüfung der Akten bc-

stätigen wir den gegen sie gefällten Spruch
und beschwören sie in der Person des Johann
Perrodet, ihres Stellvertreters, und belasten

sie mit unserer EntHeiligung, und verfluchen
sie im Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen GcisteS; und wir befehlen

ihnen, auf der Stelle die Felder, Wiesen und

Gärten zu verlassen; und in Folge dcS

gegenwärligen Spruches erklären wir euch

verflucht und verbannt, und daß ihr durch
die Gewalt des allmächtigen Gottes verflucht
seid an allen Orten, wo ihr euch findet, und

daß von euch und eurer Art nichts übrig
bleibe, als was dem menschlichen Geschlecht

nützlich sein mag."

Trotz dieser furchtbaren Verdammung blic-
ben die verwegenen Insekten ruhige Besitzer

ihres geheimnisvollen Reiches, und fuhren

ungescheut fort, auf Kosten der Zweifüßler

zu leben, deren Zorn und Beschwörungen

fie trotzten. — Zehn Jahre später nahm die

Geistlichkeit des Kautons Uri in der näm-

lichen Angelegenheit die Dienste des Herrn

Bischofs von Konstanz in Anspruch. Der
Geueralvikar empfahl ihnen, sich an Sonn-
und Festtagen des Tanzens zu enthalten,

dagegen aber viele Prozessionen zu halten,

fleißig zu fasten und zu beten, Messen zu

lesen und Litaneien zu singen, ohne die vorgc-
schriebcuen Beschwörungen zu vernachlässigen.

tìbgsor6nànverlcimmlung

à sàsiierîscksli Zamarîterbunà.

Die Sektion Genf hat in letzter Stunde die Erklärung abgegeben, die Abgeordneten-

Versammlung nicht übernehmen zu können. Wir sind dadurch in große Verlegenheit ge-

kommen. In vcrdankenswcrtcr Weise übernimmt nun die Samaritervereiuigung Zürich die

Durchführung. Der Zeitpunkt muß aber verlegt werden. Die Versammlung wird am
21. und 22. August in Zürich stattfinden. Alles weitere wird in der nächsten

Nummer publiziert werden.

Ölten, den 23. Juni 1920. Für die Geschäftsleitung des schweiz. Samariterbundes.

Der Präsident: A. Räuber.
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